
umgänglich. Obwohl die polizeilichen Erm ittlungen zunächst mehr als 
dürftig waren, vertiefte  sich der auf M aria Fink liegende Verdacht immer 
mehr. Das von ihr vorgebrachte Alibi hielt einer Nachprüfung nicht 
stand. Ohne w eitere Erm ittlungen wurden die A kten an die S taats
anw altschaft zurückgegeben, wo sie in die Hände des Angeschuldigten 
W ohl kamen, der ein persönlicher Freund der Fink war und von dieser 
gebeten worden war, das V erfahren „totzumachen". Der Angeschuldigte 
setzte sich kurz mit der Leitung der SED und dem dam aligen G eneral
staatsanw alt, dem jetzigen mecklenburgischen Innenm inister B i c k , ins 
Benehmen und stellte das V erfahren ein, nachdem diese Stellen die Ein
stellung im Interesse der SED w ärm stens begrüßt hatten. M aria Fink 
avancierte später zum M itglied der Zentralen Kommission für staatliche 
Kontrolle der sogenannten „Deutschen Demokratischen Republik".

Untersuchungsausschuß 
Freiheitlicher Juristen  der Sowjetzone

5. Anklageschrift gegen Heinze u. a.

1. Die frühere H auptabteilungsleiterin  im ostzonalen Justizm inisterium  
Frau Dr. H ildegard Heinze, Berlin.

2. der ehem alige M inisterialdirektor im Innenm inisterium  des Landes 
Brandenburg, je tz t hauptam tlich im Z entralsekretaria t der SED be
schäftigte Paul Hentschel, Potsdam,

3. der O berreferent im sow jetzonalen Justizm inisterium  Erwin Reissler. 
Berlin,

4 der V olkspolizei-Inspekteur Karl M ellman, Berlin,
5. der V olkspolizei-Inspekteur Heinz M arquardt, Berlin,

w erden angeklagt,
im Jah re  1950 in W aldheim /Sachsen gemeinschaftlich in einer noch nicht 
genau festgestellten Anzahl selbständiger H andlungen
1. als Beamte vorsätzlich die Dauer von Freiheitsentziehungen verlän

gert zu haben, ohne hierzu berechtigt zu sein,
(Verbrechen strafbar nach §§ 239, 341, 74, 47 StGB)

indem sie als verantw ortliche Leiter der in W aldheim/Sachsen 
durchgeführten V erurteilungs-A ktion gegen Personen, die aus 
den sowjetischen K onzentrationslagern entlassen und der deut
schen Gerichtsbarkeit übergeben waren, dafür sorgten, daß un
schuldige Gefangene nicht aus der Haft entlassen, sondern im 
G egenteil zu unmenschlich harten Strafen verurteilt wurden,

2. die in WaldheinVSachsen tätigen Richter durch Drohung, Mißbrauch 
des A nsehens und andere M ittel angestiftet zu haben, sich bei der 
Entscheidung der anhängigen Strafprozesse vorsätzlich zum Nachteil 
der A ngeklagten einer Beugung des Rechts schuldig zu machen, 
(Verbrechen strafbar nach §§ 336, 47, 48 StGB)

indem sie durch ständig w iederholte W eisungen, A nordnungen
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